
Die Vorschulkinder der städ-
tischen Kindertageseinrichtung
"Siebengebirgsring" staunten
nicht schlecht, als sie pünktlich
zum Tag der Heiligen Drei Kö-
nige in das Wohnzimmer von
Hunold Freiherr von Nordeck zu
Nordeck traten. 

Eine beeindruckende Krippe
mit ca. 50 cm großen Figuren
auf einer Fläche von gut sieben
Quadratmetern erwartete die

Kinder. Hun-
old Freiherr
von Nordeck
zu Nordeck
erzählte den
Vorschulkin-
dern eine gute
Stunde lang

begeistert von all den verschie-
denen Figuren, Tieren und Ge-
genständen in der Krippe. Ge-
schickt bezog er die kleinen Gä-
ste in das Gespräch mit ein und
ließ sie sogar beim Umbau der
Krippe mithelfen.  

So brachte er auch in diesem
Jahr den Kindern die Weih-
nachtsgeschichte näher und
hinterließ mit ihr einen blei-
benden Eindruck.

Traditioneller Krippenbesuch im Wohnzimmer
Kita-Kinder zu Gast bei Familie von Nordeck

Am Montag, 1. Februar, 11.30
Uhr soll im Amtsgericht Rhein-
bach, Schweigelstraße 30, 
1. Stockwerk Saal 205 öffentlich
meistbietend versteigert wer-
den: Eigentumswohnung in
53340 Meckenheim, Am Köln-
kreuz 39, 2. Obergeschoss, 
2 Zimmer, Küche, Diele, Ab-
stellraum, Bad und Loggia so-
wie einem wohnungsergänzen-
den Kellerraum. 

Wohnfläche 63,43 m2 sowie
Sondernutzungsrecht an einem
PKW Stellplatz. Die Lage des
PKW-Abstellplatzes ist unbe-
stimmt. Das Wohnungseigen-
tum ist im Grundbuch von Me-
ckenheim Blatt 5392 eingetra-

gen (Whg. Nr. 92 und Stellplatz
Nr. 64 des Aufteilungsplanes)
Wert nach § 74 a ZVG: 51.000
Euro. Die 5/10 und die 7/10
Grenze kommen nicht mehr zur
Anwendung. 

Das Gutachten kann zu den
üblichen Geschäftsstunden ein-
gesehen werden ( 0 22 26/
801-103 u. 104).

(011 K 027/06 
Amtsgericht Rheinbach

www.zvg-portal.de)

Zwangsversteigerung
Am Montag, 1. Februar 2010,

10 Uhr soll im Amtsgericht
Rheinbach, Schweigelstr. 30, 
1. Stockwerk Saal 205 öffentlich
meistbietend versteigert wer-
den: Eine Eigentumswohnung,
Stolper Str. 13, 53340 Mecken-
heim im Erdgeschoss links ei-
nes Mehrfamilienhauses (5 Ein-
heiten) bestehend aus 2 Zim-
mern, Wohnküche mit Spind,
Flur, Bad und einem wohnungs-
ergänzenden Kellerraum sowie
einem Sondernutzungsrecht an
einer Gartenfläche und Anteil
an Grünflächen/Straßenland.
Wohnfläche 46,49 qm. Das
Wohnungseigentum und ein
weiterer Miteigentumsanteil

sind im Grundbuch von Me-
ckenheim Blatt 8370 eingetra-
gen (Wohnung Nr. 1 des Tei-
lungsplanes). Das bestehende
Mitverhältnis ist mieterseitig
zum 31.1.2010 gekündigt. Das
Wohnungseigentum und der
weitere Miteigentumsanteil
sind im Wohnungsgrundbuch
von Meckenheim Blatt 8370 ein-
getragen. Wert nach § 74 a ZVG:
insgesamt 48.250 Euro. Das
Gutachten kann zu den üblichen
Geschäftsstunden eingesehen
werden ( 0 22 26 /801-103 u.
104). 

(011 K 060/08 
Amtsgericht Rheinbach

www.zvg-portal.de)

Zwangsversteigerung
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jeden 2. und 4.
Dienstag im 

Monat ab 19 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Anmeldung

bei Kurt D. Wachsmuth, 
91 24 44 oder

kurt.wachsmuth@web.de

jeden 1. Montag
im Monat ab

19.30 Uhr außer
in den Schulferien, Im Ruhr-

feld 16, S 4, Anmeldung
nicht erforderlich 

nach Verein-
barung,  

Anmeldung bei
Reinhard Schiller, 94 400

nach Verein-
barung, 

Anmeldung
bei Anita Orti von Havranek,

16 022

nach Vereinba-
rung, Im Ruhrfeld

16, S 6, Anmel-
dung bei Dr. Brigitte

Kuchta, 13 567 oder
bkuchta@online.de

jeden 1. Mon-
tag im Monat 
ab 19.30 Uhr,

Im Ruhrfeld 16, S 3, keine
Voranmeldung notwendig.

FDP

UWG

Grüne

SPD

BfM

Jugendfreizeitstätte (Juze)

Stadtverwaltung Meckenheim

Hallenfreizeitbad Meckenheim

Sauna

Erftverband

CDU

Fraktionen 

Bürgermeister

Jugendclub

Öffentliche Bücherei

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde 
des Bürgermeisters

jeden 2. Montag im Monat
16.30 - 18 Uhr 

Bahnhofstr. 22, Raum 0.18 
Anmeldung bei 

Christine Müller, 
917 201

Nächste Sprechstunde: 
8. Februar 2010

Aussiedler
Beratung der CDU 

jeden letzten Donnerstag
im Monat

von 19.00 - 20.00 Uhr
Bahnhofstr. 15a

Anmeldung: 28 30 oder
01 79 - 591 88 66

Rente
Rentenberatung Deutsche 

Rentenversicherung
jeden 2. und 4. Mittwoch 

im Monat 
von 8.30 - 12.00 Uhr 

sowie 13.00 - 15.30 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25,

Eingang C, 1. Etage, 
Zimmer 1.14 
Anmeldung:

02 28 - 28 08 471

Finanzamt
Sprechstunde des 

Finanzamtes St. Augustin:
Montag, 22. Februar,
8.30 - 12.30 Uhr und 

13.30 - 15 Uhr
Reginahof, Bahnhofstr. 25, 

Raum 1.14

Umweltmobil
Freitag, 22. Januar 
10.00 - 13.00 Uhr 

Gerichtsstr./Buschweg
(Parkplatz) Merl 

14.30 - 18.00 Uhr 
Siebengebirgsring (Park-
platz am Sportzentrum) 

Info : 0 22 41 / 30 61 46

Mieter
Beratung Mieterverein 

Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. 
jeden Dienstag ab 14 Uhr
Reginahof, Bahnhofstraße
25, Eingang C, 1. Etage,

Zimmer 1.14,  
Anmeldung: 

02 28 - 94 93 09-12

Elektro
Elektro-Kleingeräte 

Freitag, 5. März,
10 - 13 Uhr 

Siebengebirgsring 
Parkplatz am Sportzentrum

15 - 19 Uhr 
Klosterstraße (Marktplatz)

www.rsag.de 

Siebengebirgsring 6, 917-475

Öffnungszeiten des Bades:

Montag: Für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Mittwoch: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 17.00 Uhr Öffentlichkeit
Donnerstag: 06.30 Uhr - 09.30 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Freitag: 06.30 Uhr - 08.00 Uhr Öffentlichkeit

14.00 Uhr - 21.00 Uhr Öffentlichkeit
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Öffentlichkeit

Einlassschluss ist jeweils eine Stunde vor Ende 
der Öffnungszeit, 30 Minuten vor Ende der 
jeweiligen Öffnungszeit endet die Badezeit. 
Ausgenommen hiervon ist das Frühschwimmen.

Eintrittspreise für das Hallenbad (Badezeit unbegrenzt):
Einzelkarte: 3,50 Euro Fünfer-Karte: 15,00 Euro
Zwanziger-Karte: 50,00 Euro

Jugendliche (4 bis 18 Jahre, Auszubildende, Schüler, Wehr- 
und Ersatzdienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 Prozent)
Einzelkarte: 2,00 Euro Fünfer-Karte: 7,50 Euro
Zwanziger-Karte: 30,00 Euro

Kinder bis zu 3 Jahren in Begleitung und unter Aufsicht 
Erwachsener, je Erwachsener 2 Kinder frei

Öffnungszeiten der Sauna:

Montag: für die Öffentlichkeit geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr - 15.00 Uhr Gemischte Sauna

15.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 Uhr - 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Eintrittspreise für die Sauna:
Tageskarte: 7,00 Euro Fünfer-Karte: 32,00 Euro

Siebengebirgsring 2, 917 - 490

Kindertreff (8-13 Jahre): Montag - Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Jugendtreff (ab 14 Jahre): unterschiedliche Zeiten, 
Info unter: www.meckenheim.de

Im Ruhrfeld 16, 887 780
Montag, Donnerstag 15.00 Uhr - 18.30 Uhr

Dipl.-Ing. Horst Baxpehler, 707 699 – Belange aller mit dem
Kanalnetz in Verbindung stehenden Angelegenheiten

Adolf-Kolping-Straße 2, 61 41
Montag: 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag:  8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr 
Mittwoch: geschlossen Donnerstag: 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 - 17.30 Uhr     Samstag: 9.30 - 13.00 Uhr

SPRECH-
STUNDENPostanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim

Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Technische Dienste: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16

Vorwahl: (0 22 25)
Telefon : 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet: www.meckenheim.de
E-Mail: stadt.meckenheim@meckenheim.de

Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: (0 22 25) 917-110
E-Mail: Ordnungsamt@meckenheim.de 

Öffnungszeiten:
Montag:  07.30 bis 12.30 Uhr

14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag - Freitag: 07.30 bis 12.30 Uhr

Der Fachbereich Soziales ist nur nach vorheriger 
Terminabsprache erreichbar. Offene Sprechstunde: montags,

dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr.

Anruf Sammeltaxi im Rhein Sieg Kreis
0 18 04 - 15 15 15

13. Januar 2010

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter oder wollen Sie selbst 
Tagesmutter werden? Cornelia Menzel von der Jugend-
hilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft und begleitet bei 
einer Vermittlung. Unter 917 - 294 ist Cornelia Menzel
Montag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 12.30 Uhr zu erreichen.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich Öffentlichkeit, 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

Verbraucherzentrale NRW
Mittwoch, 27. Januar

ab 9 Uhr, Bahnhofstr. 22,
Raum 0.18, Anmeldung:

Hermann Niemeyer
917 162, 

Beratungskosten: 5 Euro

Energie

Auf Grund der Witterungs-
verhältnisse weist die Stadt
Meckenheim auszugsweise
im Interesse aller Bürgerin-
nen und Bürger auf die
Straßenreinigungssatzung
hin und bittet um entspre-
chende Beachtung.

§ 2 - Übertragung der 
Reinigungspflicht auf die
Grundstückseigentümer

(1) Die Reinigung aller Geh-
wege und der im anliegenden
Straßenverzeichnis beson-
ders kenntlich gemachten
Fahrbahnen wird in dem in §
3 der Satzung festgelegten
Umfang den Eigentümern der
an sie angrenzenden und
durch sie erschlossenen
Grundstücke (§ 4 der Sat-
zung), mit Ausnahme der im
Eigentum der Stadt stehen-
den, auferlegt. Sind die
Grundstückseigentümer bei-

der Straßenseiten reinigungs-
pflichtig, so erstreckt sich die
Reinigung nur bis zur Stra-
ßenmitte.

§ 3 - Art und Umfang 
der Reinigungspflicht nach

§ 2 Abs. 1 ....

(2) Die Gehwege sind in ei-
ner für den Fußgängerverkehr
erforderlichen Breite von 1,50
m Schnee freizuhalten. Bei
Eis- und Schneeglätte sind die
Gehwege sowie die Fußgän-
gerüberwege und die gefähr-
lichen Stellen auf den zu rei-
nigenden Fahrbahnen mit zur
Glättebeseitigung geeigne-
ten, abstumpfenden Stoffen
zu bestreuen. 

In der Zeit von 7 bis 18 Uhr
gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind nach Be-
endigung des Schneefalls
bzw. nach dem Entstehen der

Glätte unverzüglich zu besei-
tigen. Nach 18 Uhr gefalle-
ner Schnee und entstandene
Glätte sind werktags bis 7 Uhr,
sonntags und feiertags bis 9
Uhr des folgenden Tages zu
beseitigen. 

(3) Die Verwendung von Salz
auf Gehwegen ist grundsätz-
lich nicht erlaubt. Bei beson-
deren Gefahren (z.B. bei ex-
tremen Witterungsverhältnis-
sen und an besonders ge-
fährlichen Stellen) kann Salz
ausnahmsweise verwendet
werden, wenn dies zwingend
geboten ist und andere Mög-
lichkeiten zur Gefahrenab-
wehr nicht bestehen. Die Salz-
verwendung ist dabei auf das
unbedingt erforderliche Maß
zu beschränken. Salzrück-
stände sind sobald als mög-
lich zu entfernen oder mit
Schmelzwasser in die öffent-
liche Kanalisation einzuleiten. 

(4) An Haltestellen für öf-
fentliche Verkehrsmittel oder
für Schulbusse müssen die
Gehwege so von Schnee frei-
gehalten und bei Glätte be-
streut werden, dass ein mög-
lichst gefahrloser Zu- und Ab-
gang gewährleistet ist. 

(5)  Der Schnee ist auf dem
an die Fahrbahn grenzenden
Teil des Gehweges oder – wo
dies möglich ist – auf dem
Fahrbahnrand so zu lagern,
dass der Fahr- und Fußgän-
gerverkehr hierdurch nicht
mehr als unvermeidbar ge-
fährdet oder behindert wird.
Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hy-
dranten sind von Eis und
Schnee freizuhalten. Schnee
und Eis von Grundstücken
dürfen nicht auf den Gehweg
und die Fahrbahn geschafft
werden.

Hinweise zur Streupflicht

Leider bleiben auch die Stadt-
werke der Stadt Meckenheim
von vereinzelten Undichtigkei-
ten im Wasserverteilungssys-
tem nicht verschont. Nach ei-
nem großen Rohrbruch kurz vor
Weihnachten in der Lüftelber-
ger Straße kam es am Sylves-
termorgen im Bereich der Aden-
dorfer Straße/ Obere Mühle und
am Neujahrstag im Bereich der
Rheinbacher Straße/ Jakobus-
straße zu weiteren  Schäden an
der Hauptwasserleitung. Zur
Behebung dieser Schäden mus-
ste hier über mehrere Stunden
das Wasser für die Anwohne-
rinnen und Anwohner abgestellt
werden. Für viele bedeutete das
gerade in der Vorweihnachtszeit
und zum Jahreswechsel Unan-
nehmlichkeiten oder machten
sogar Umplanungen in festli-
chen Vorbereitungen notwen-
dig. 
Die Stadtwerke Meckenheim
möchten sich bei allen betrof-
fenen Bürgerinnen und Bürgern
für ihr großes Verständnis, ih-
re Geduld und Hilfe an diesen

Tagen herzlich bedanken! Für
die kommenden Tage sind wei-
terhin frostige Temperaturen
vorausgesagt. Die Stadtwerke
Meckenheim möchten daher
nochmals auf die Gefahren des
Frostes für die Wasserversor-
gung hinweisen. 
Gefährdet sind insbesondere
Wassermesser und freiliegen-
de Bau- und Gartenwasseran-
schlüsse. Es wird gebeten die-
sen Gefahren durch wirksame
Vorsichtsmaßnahmen vorzu-
beugen. Frostschäden gehen in
jedem Fall zu Lasten des An-
schlussnehmers.
Sollten Sie Wasserrohrbrüche
oder andere Beeinträchtigun-
gen in der Wasserversorgung
feststellen, informieren Sie bitte
unverzüglich die Stadtwerke.
Die Rufbereitschaft der Stadt-
werke Meckenheim steht Ihnen
– auch außerhalb der normalen
Dienstzeit der Stadtverwaltung
– unter (0 22 25) 917-175 zur
Verfügung.

Ihre Stadtwerke Meckenheim

Stadtwerke Meckenheim
danken für Verständnis 

und Geduld
Der NATUR-KIDS-TREFF für
alle naturbegeisterten Kinder
zwischen 6 und 12 Jahren ist
ein großer Erfolg. So bietet die
Jugendhilfe der Stadt Mecken-
heim in Kooperation und unter
Leitung von Silvia Johna neue
Termine an. Die Treffen finden
weiterhin einmal im Monat, in
der Regel am jeweils ersten oder
letzten Freitag statt. 

Im Natur-Kids-Treff kommen
die Kinder zusammen, um den
Jahreszeiten entsprechend die
Natur zu erforschen, zu expe-
rimentieren, zu spielen, viel
Spaß zu haben und ganz ne-
benbei noch interessante Din-
ge über Tiere, Pflanzen und die
Elemente zu erfahren. Das
Ganze findet natürlich überwie-
gend draußen statt, deshalb bit-
te immer wetterfeste Kleidung
und etwas Verpflegungmitbrin-
gen! 

Jeder Termin kann einzeln wahr
genommen werden. In der re-
gelmäßigen Gruppe sind alle

Neuen herzlichst willkommen!

13. Natur-KidsTreff:
Winter-Abenteuer 
am Freitag, 29. Januar 
von 15.30 bis 18 Uhr
"Spannende Experimente 
rund um die Elemente..."

Weitere Termine unter:
www.meckenheim.de

Als Treffpunkt dient immer die
städt. Jugendfreizeitstätte auf
dem Siebengebirgsring 2 in
Meckenheim. Die Anmeldung
erfolgt bei Hanna Esser von der
Jugendhilfe Meckenheim unter

(0 22 25) 917-289. 

Maximal 20 Kinder können an
dem Treffen teilnehmen. Die Ta-
gesgebühr beträgt 2,50 Euro
und ist bei Veranstaltungsbe-
ginn zu entrichten. 
Rückfragen bei Silvia Johna (Di-
pl. Biologin & Naturerlebnispä-
dagogin)  0177 / 605 69 41
und per E-Mail an: silvia.johna
@wilde-bienen.de

Natur-Kids-Treff: 
Expeditionen für 
6- bis 12-Jährige

Interessier-
te Kinder an
der Krippe.

Wählen Sie Meckenheims Blütenkönigin!
wwww.meckenheimer-bluetenkoenigin.de
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